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 Jahrgang 2023 Amtsblatt Nr. 11/2023 vom 10.03.2023 

Inhaltsverzeichnis: 
Öffentliche Bekanntmachung zur 35. Sitzung des Gemeinderates Auerbach am 06.03.2023 

Zur 35. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Auerbach am 06.03.2023 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst: 
 
Die Beschlüsse werden auszugsweise veröffentlicht. Der vollständige Wortlaut des Protokolls, öffentlicher Teil, kann im 
Rathaus Auerbach zu den Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Es haben 13 Gemeinderäte und Gemeinderätinnen, einschließlich des Bürgermeisters, an der Sitzung teilgenommen; 
Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Die Gemeinderatssitzung wurde vom Bürgermeister, Herrn Kretzschmann, geleitet. 
 
Seit der 34. Gemeinderatssitzung wurde eine Eilentscheidung getroffen. 
 
Beschluss-Nr.: E01/2023 
Auftragsvergabe Tiefbauarbeiten zur Herstellung der Straßenbeleuchtung neue Wirkerstraße 
Auf Grund bestehender Dringlichkeit bestimmt der Bürgermeister hiermit in Form einer Eilentscheidung gemäß § 52 Abs. 4 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) folgendes: 
Die Auftragsvergabe der Maßnahme „Tiefbauarbeiten zur Herstellung der Straßenbeleuchtung neue Wirkerstraße“  
erfolgt an die Firma: Swing Tiefbau GmbH, Am Richterweg 10, 09518 Großrückerswalde mit einem Auftragswert von 
14.750,86 €/brutto. 
 
Folgende Beschlüsse wurden in der Gemeinderatssitzung am 06.03.2023 gefasst: 
 
Beschluss-Nr.: 09 /2023                                                               einstimmiger Beschluss – zugestimmt 
Beschluss Haushaltsstabilisierungskonzept Gemeinde Auerbach 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach nimmt das Gutachten zur Erstellung eines freiwilligen Haushaltsstabilisie- 
  rungskonzeptes der B&P Management- und Kommunalberatung GmbH, Franklinstraße 22, 01069 Dresden vom 
  30.11.2022 zustimmend zur Kenntnis. 
2.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stellt fest, dass die Beschlüsse 36/2021 und 63/2021 mit Vorlage des 
  Gutachtens zur Erstellung eines freiwilligen Haushaltsstabilisierungskonzeptes vom 30.11.2022 vollzogen sind. 
3.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, das Gutachten zur Erstellung eines freiwilligen Haushalts- 
  stabilisierungskonzeptes der B&P Management- und Kommunalberatung GmbH, Franklinstraße 22, 01069 Dresden 
  vom 30.11.2022 als Basis des freiwilligen Haushaltsstabilisierungskonzeptes der Gemeinde Auerbach für die 
  Haushaltsjahre 2023 bis 2027 sowie die aufgezeigten Konsolidierungsmaßnahmen. Es ist Grundlage für die 
  Haushaltsplanung dieser Haushaltsjahre und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. 
4.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach ist fortlaufend über den Vollzug zu unterrichten. 
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Beschluss-Nr.: 10/2023                                                                           mehrheitlicher Beschluss - zugestimmt 
Die Beschlussfassung erfolgte durch namentliche Abstimmung. 
 
Beschluss zur Feststellung eines Hinderungsgrundes zur Fortführung der ehrenamtlichen Tätigkeit eines Mitgliedes des 
Gemeinderates der Gemeinde Auerbach, Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Gemeinderat und Nachrücken einer 
Ersatzperson in den Gemeinderat der Gemeinde Auerbach 
1.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stellt gemäß § 32 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen  
  (SächsGemO) fest, dass bei Herrn Ulf Lange ein Hinderungsgrund nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 SächsGemO für die Fort- 
  führung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Gemeinderat der Gemeinde Auerbach vorliegt. 
2.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stellt fest, dass Herr Ulf Lange aus dem Gemeinderat der Gemeinde 
  Auerbach ausscheidet. 
3.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach nimmt zur Kenntnis, dass die nächste gewählte Ersatzperson für das  
  Mandat der Initiative für Auerbach, Herr Silvio Uhlig in den Gemeinderat der Gemeinde Auerbach nachrückt.   
 
Beschluss-Nr.: 11/2023                                                                               einstimmiger Beschluss – zugestimmt 
Beschluss zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023     
Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haus-
haltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 entsprechend Anlage zum Beschluss. 
 
Beschluss-Nr.: 12/2023                                                                               einstimmiger Beschluss – zugestimmt 
Bestätigung Raumnutzungsvertrag „Stift“ Auerbach für die Einschulungsveranstaltung der Grundschüler am 19.08.2023 
1.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, den Raumnutzungsvertrag „Stift“ Auerbach für die Ein- 
  schulungsveranstaltung der Grundschüler der Gemeinde Auerbach am 19.08.2023 in Höhe von 500,00 € anzunehmen 
  und zu unterzeichnen. 
2.    Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stimmt im Zuge der vorläufigen Haushaltsführung für das Haushaltsjahr  
  2023 gemäß § 78 SächsGemO der Finanzierung zu. 
 
Beschluss-Nr.: 13/2023                       einstimmiger Beschluss - zugestimmt 
Beschluss Auftragsvergabe zur Vorbereitung der Straßenbeleuchtung Obere Wirkerstraße     
Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt die Auftragsvergabe zur Verlegung einer Erdverkabelung und dem 
Setzen von Masthülsen für die neu herzustellende Straßenbeleuchtung an die Firma: 
Baudienstleistung Denny Seidel, Auf den Wiesen 4, in 08297 Zwönitz zu einem Auftragswert von 4.585,39 € brutto und 
stimmt, im Zuge der vorläufigen Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 78 SächsGemO der Finanzierung zu. 
 
Beschluss-Nr.: 14/2023                                                                              einstimmiger Beschluss – zugestimmt 
Beschluss Verkehrshelfer für die Grundschule Auerbach von März bis Juli 2023 
1.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach befürwortet den Einsatz eines Verkehrshelfers für die Gemeinde Auerbach 
  und  ermächtigt den Bürgermeister mit dem Abschluss der Vereinbarung mit dem Verkehrszentrum Stollberger Land 
  e. V. 
2.  Die Kosten für den Verkehrshelfer belaufen sich auf 1.100,00 € für 5 Monate. 
3.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stimmt im Zuge der vorläufigen Haushaltsführung für des Haushaltsjahr  
  2023 gemäß § 78 SächsGemO der Finanzierung der Maßnahme zu.  

 
Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung wurden 4 Beschlüsse gefasst.   
 
Informationen/Anfragen/Bürgerfragestunde: 
 
Der Bürgermeister verabschiedete Frau Steudten als langjährige  
Leiterin des Volkschores Auerbach, bedankte sich im Namen aller  
Auerbacher für ihr ehrenamtliches Engagement und überreichte  
ihr einen Blumenstrauß. 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto: Bürgermeister Horst Kretzschmann, ehemalige Chorleiterin Sigrid Steudten) 
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Frau Gerber gab einen Überblick über das finanzielle Ergebnis der 575-Jahrfeier. Für die Gemeinde ergibt sich ein Defizit in 
Höhe von 12.618,59 € (ohne die Leistungen des Baubetriebshofes). Es gibt aber auch noch einen größeren Bestand an 
Jubiläumsmedaillen und Büchern, die noch zum Verkauf stehen.   
 
Herr Lange informierte über die erste Bestandaufnahme der öffentlichen Gebäude der Gemeinde Auerbach unter 
energetischen Gesichtspunkten. 
 
Von Seiten der anwesenden Bürger gab es Fragen zur Umsetzung der Winterdienstsatzung und zum Grundstück ehemaliges 
Hotel Auerbach. Weitere Nachfragen gab es zu den Ausführungen von Herrn Lange.     
 
Frau Seeliger von der B&P Management- und Kommunalberatung GmbH erläuterte zum Tagesordnungspunkt 7.1 
ausführlich das Gutachten zur Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. 
 
gez. Horst Kretzschmann        
Bürgermeister 


